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Ungiltigkeit der Ehe Erwähnung thun Fände das impedi-
mentum als unzweifelhaft vorhanden, ſo Dre ELr unterdeſſen nicht
die bona fides und Tſorſche die Lage, ob eine Einigung
wiſchen Amalie und Brutus erreicht werden kann. Vermag
Amalie zum wirklichen Conſens bewegen, ſo iſt bei Fortdauer
der Einwilligung des Brutus ni nderes erforderlich; da 10 die
Caunsa metus ſicherlich jetzt behoben iſt Urde aber Amalie ſe
auf Trennung eſtehen, ſo muſs ſie den Biſchof verweiſen,
da 10 die Sache dem forum EXternu angehört.

In der Löſung wurde das Mitwiſſen des Brutus den
Zuſtand der Amalie vorausgeſetzt; onſt hätten wir noch auf das
Unrecht, das ihm von Qaju und Amalie zugefüg wurde, ein
gehen müſſen

Valkenburg. entru
VI (Unglücklicher Scherz.) Es iſt na aju will

ſeinem Freunde, der Bahnwärter iſt und die Weichen zu ſtellen hat,
leinen Streich ſpielen Er geht alſo ſpät en hin und

E die Weichen erlehrt. In der ruhe kommt der er Zug,
fährt In das falſche eleiſe und zertrümmer dort einen agen
Daraufhin ird der Bahnwärter zu 400 fl Schadenerſatz verurtheilt.
Nun Imm Aju zu Severus und 09 ſich Du muſst
deinem Freunde die 400 erſetzen, antwortet dieſer ohne Verzug
Hierauf geht aju Pius, deſſen Urtheil bren Dieſer
fragt n! Haſt du eS nuL zum Spaſs gethan? A Haſt du nicht
geahnt, daſs der Spaſs enn Unglück abſetzen könnte? Nein. Was
haſt du dir denn gedacht? abe gedacht, mein Freund würde

orgen vor Inkun des uge die Weichen pflichtmäßig nach  2  —
ehen und dann einmal tüchtig ſchimpfen. Nach einer kurzen Pauſe
ſagte Pius Du biſt nicht verpflichtet, die 400 zahlen, da
dein Freund die ſchwere Pflicht verletzt und die Weichen nicht
nachgeſehen hat Wer hat Re t12

Antwort Qaju hat zweifellos recht leichtſinnig gehandelt;
denn - 0 wenigſtens die Möglichkeit eines nglückes unſchwer
vorausſe

en können, und er iſt deshalb nicht von alleru
freizuſprechen. Allein die mſtände nicht derart, daſs
ſie vorausſehen muſste, und thatſächlich iſt ſie ihm nicht in
den Sinn gekommen. Darum kann ihm die volle moraliſche

dem verurſachten Schaden nicht beigemeſſen werden. Eine olche
aber muſs vorliegen, wenn die der Reſtitution auferlegt werden
ſoll les der entſcheidende Grund, ihn davon freizuſprechen, nicht,
daſs der Bahnwärter „eine ſchwere verletzt 0 V, indem
das Nachſehen unterließ. Etztere iſt bloß ein Gund, die Sache
nicht als ein bloßes Unglück für ihn, ondern als eine mehr oder
weniger verdiente Strafe erſcheinen zu laſſen. Denn auch für den
Fall, daſs der Bahnwärter ohne jede Culpa theologica das Nachſehen
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verſäumt und der bloßen culpa iuridiea zu der Strafe ver⸗
urtheilt worden wäre, konnte aju Qaus dem oben bezeichneten Grunde
nicht zur Reſtitution verpflichtet werden. Weil aber immerhin

ſeines Leichtſinns einige trägt, und ſein Freund durch
ihn in ern chweres Unglück gekommen iſt, ſo ordert die Billigkeit
und Liebe, daſs eu, ſoweit EL kann, auch einen El des angerichteten
Schadens e

Blyenbeek. 4  —  akob Linden,
VII (Tactus inhonesti.) Cornelia, eine junge Frau,

hat durch die Nachſtellungen thret Schwiegervaters manches zu leiden.
Sie leiſtet zwar ſtandhaften Widerſtand, kann ſich jedo nicht jeder
freieren Berührung erwehren; ſchreien aber oder die Sache dem
manne anzeigen, will ſie nicht theils aus Schamhaftigkeit, theil auch,
weil ſie üble Folgen für den häuslichen Frieden ürchtet. Es räg
ſich nun! ſt dieſe Handlungsweiſe der Frau als ere unde
anzurechnen, und beſteht für ſie die Ver  Ung, ſich durch Schreien
oder Anzeige vor weiteren Beläſtigungen 3 chützen?

Um die Er rage richtig 3 öſen, muſs vorausgeſchickt werden,
Unter welchen Umſtänden eine Frauensperſon durch erlittene unehr  2  2
bare Berührungen Er ſündiget. es iſt der Fall, wenn ſie der
ſinnlichen Luſt, die Aus derartigen Handlungen etwa entſteht, Iim
Herzen zuſtimm oder wenn ſie keinerlei Widerſtand leiſtet oder
vielleicht gar durch ＋

en und Scherzen auch äußerlich Wohlgefallen

erkennen gibt les vorausgeſchickt, müſſen wir Cornelia wenig⸗
En von jeder chweren Sünde freiſprechen, denn ſie zeigt durch
keine Handlung oder Unterlaſſung irgend ein Wohlgefallen jenen
freieren Berührungen; ſie unterläſst ‘eS keineswegs, die gewöhnlichen
ittel zu ihrer Vertheidigung anzuwenden; und da ſie ſich den An
griffen beſtändig widerſetzt, muſs geſchloſſen werden, daſs ſie auch den
etwa en enden inneren egungen nicht zuſtimmt. les kann
umſomehr vermuthet werden, da in unſerem Falle der Angreifer ein
Mann von vorgeſchrittenerem Alter iſt Es darf alſo mit moraliſcher
Gewiſsheit angenommen werden, daſs Cornelia wenigſtens nicht Er
ſündigte. Wenn ſie alle Unter den gegebenen Umſtänden moraliſ
ittel der Vertheidigung anwendete und auch jede innere ſündhafte
möglichen Wohlgefallen verweigerte, ſo iſt ſie auch von jeder läſslichen

nde frei
Um in der zweiten rage richtig zu entſcheiden, Aben wir

zunächſt die den Frauen In ähnlichen en möglichen ittel der
Vertheidigung IN media ordinaria und éxtraordinaria zu rennen
Erſtere ſind jene, E nicht beſonders Er und mit keinerlei
beſonders üblen Folgen verbunden ſind; etztere hingegen diejenigen,deren Anwendung große phyſiſche oder moraliſch. Kraft erfordern,wie die Ueberwindung des Angreifers, Schreien, falls ES großeeigene Beſchämung oder ſonſtigen Schaden nach ſich ziehen würde.
ittel erſterer Art wären die Vertheidigung mit den Händen, Aus


